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Der Bayerische Ministerpräsident 

München, den 16. November 1951 
An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
Miinchen 

Betreff: 
Antllag- ai11f Bell.'edtst.e.Uurng- von M-itt.eLn für 
Lle.n ,go,zi•alen vVohniungs1ba.u 1952 und a.ncJ.ere 
vVoJi nu ngisba~1 t.en 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
13. November 1951 übermittle ich in der Anlage den 
oben.bezeichneten Antrag der ~taatsregierung mit 
der Bitte, die Zustimmung des Landtags herbeizu
führen. 

Durch den anliegenden Antrag erledigt sich der 
Beschluß des Landtags vom 29. September 1950 be
treffend Beschaffung von Mitteln für den sozialen 
Wohnungsbau. 

(gez.) Dr. Ehard,. 
Bayeris<?ier Ministerpräsident 

* 
Aufrag 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ermächtigt, fol
gende Mittel für den Wohnungsbau 1952 vor
griffsweise bereitzustellen: 
I. für den sozialen Woh

. n u n g s b a u (im engeren 
Sinn): 

1. die B u n cl e s h a u s -
h a 1 t s m i t t e 1 , die dem 
Land Bayern voraussicht
lich im RJ. 1952 zufließen 
werden, mit einem Betrag 
von zunächst . . . 30 Mill. DM 

2. die Mittel nach dem Ge
setz zur Sicherung von 
Forderungen für den La
stenausgleich (U m s t e 1-
1 u n g s g rund schul -
d;en) bzw. nach dem künf
tigen Lastenausgleichsge
setz , (H y p o t h e k e n -
gewinn abgab e) aus 
dem voraussichtlichenAuf-
kommen des RJ. 1952 . . 60 Mill. DM 
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Übertrag 90Mill.DM 
3. S o n s t i g· e Mi tt e 1 d e s 

Hauptamts für So
f o r t h i 1 f e , die dem 
Land Bayern voraussicht
lich im RJ. 1952 zufließen 
werden, mit einem Betrag 
von zunächst . . . „ . 

4. H a u s h a 1 t s m i t t e 1 
d e s L a n d e s , und zwar 
a) aus den im Forstwirt-· 

schaftsjahr 1951/52 zu 
erwartenden Mehrei n
nahmen der Staats
forstverwaltung 

b) aus den Erträgen der 
W ohnung·sba ulotterie 

30 Mill. DM 

30 Mill.DM 

im Wirtschaftsjahr 
1951/52 . . . . . 0,3 Mill.DM 

150,3 Mill. DM 

II. F ü r s o n s t i g e W o h -
nungsbauten 
Haushaltsmittel des Landes, 
und zwar: 
1. f ii r J u g e n d w o h n -

heim e die voraussicht
lichen Erträge des Bayer. 
Fußballtotos im 
Wirtschafts.Jahr 1951/52 
soweit sie nicht für 
Zwecke der Förderung 
des Sports und der Ju
gendpflege zweckgebun
den sind . . . . . . 

2. für die S c h a f f u n g 
von Wohnungen 
f ii r Be a.m t e und An
g· es tel lt e des Staa
tes (Staatsbediensteten
Darlehen) . . . . . . 

Begründung 

2Mill. DM 

7Mill.DM 
9Mill.DM 

·.1. Das Wohnungsbauprogramm 1952 im Bundesgebiet 
sieht den Bau von 300 000 Wohnungen voi·. Auf Bayern 
entfallen davon etwa 50 000 Wohnungen, deren Bau an 
öffentlichen nachstelligen Mitteln etwa 
300 Mill. DM erfordern würde (je Wohnungseinheit 
6000 DM). Ob die öffentlichen Mitt(:!l (Bundeshaushalts
mittel, Miitel des Hauptamts für Soforthilfe und Landes
mittel) in diesem Um f an g aufgebracht werden 
können, steht zm Zeit noch nicht fest. Nach dem bis
herigen Stand der Verhandlungen kann aber vorläufig 
im Rahmen des sozialen ·wohnungsbaues mit mindestens 
150 Mill. DM g·erechnet '"erden. Davon enifallen auf 

a) B u n d e s h a u s h a 1 t s m i t t e 1 
mindestens 30 Mill. DM 

b) das Aufkommen aus den Um -
stellungsgrundschulden 
(Hypothekengewinnabgabe) . . . 60 Mill. DM 

c) Sonstige Mittel des H au p t am t s 
f ü r So f 0 r t h i 1 f e mindestens 30 Mill. DM 

120 Mill. DM. 
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d) L a n d e s m i t t • l : 

Im Rechnungsjahr 1951 konnten für den :reinen sozi
alen Wohnungsbau als nachstellige Mittel lediglich 
350 000 DM aus der Wohnungsbaulotterie und 1 ?00 000 DM 
aus dem Restaufkommen der Baunotabgabe eingesetzt 
werden. Diesem Betrag von rund 2 000 000 DM standen 
Mittel des Bundes und des Hauptamtes für Soforthilfe 
mit rund 165 000 000 DM gegenübe~·, die überwiegend für 
Geschädigte nach § 31 Ziff. 1, 2 und 4 des Soforthilfe
gesetzes, also für Flüchtlinge, Krieg·ssachgeschädigte, po
litisch Verfolgte und Besatzungsverdrängte zweckgebun
den sind. Die Folge des verschwindend geringen Ein
satzes von Landeshaushaltsmitteln, bedingt durch die an
gespannte Haushaltslage des Staates und durch den Weg: 
±all der Baunotabgabe seit 1. April 1950, war, daß von 
den mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen 
mindestens ?5·0k auf die gemäß § 31 SI-IG Bevorrechtigten 
und höchstens 25% auf die nicht bevorrechtigte einhei
mische Bevölkerung entfielen. Diese unerwünschte Ent
wicklung steht, bei aller Anerkennung der besonderen 
Verhältnisse der Geschädigten, insbesondere der Flücht
linge, in keinem Verhältnis der Zahl· der Geschädigten 
zur ni<.:ht bevorrechtig·ten einheimischen Bevölkerung und 
hat eine erhebliche Beunruhigung· hervorgerufen, ins
besondere im Kreis der Gemeinnützigen Baugenossen
schaften, deren Mitglieder trotz langer Wartezeit nicht 
zum Zuge kommen. Es erscheint daher als dringend er
forderlich, auch aus Landeshaushaltsmiiteln, die nicht für 
Geschädigte zweckgebunden sind, einen ins Gewicht 
fallenden Betrag einzusetzen. Hierfür wird folgender 
Weg vorgeschlagen: 

Infolge der Freigabe der Rundholzpreise werden sich 
voraussichtlich die Forstbetriebseinnahmen 
der Staatsforstverwaltung im Forstwirt
schaftsjahr 1951/52 (1. Oktober 1951 bis 30. Septem
ber 1952) erhöhen. Die Mehreinnahmen können unter 
Berücksichtigung von Lohnerhöhungen und unter der 
Voraussetzung, daß der Holzeinschlag nicht oder nur ge
ringfügig gesenkt wird, auf etwa 30 Mill. DM geschätzt 
werden. Es erscheint bei der Wichtig·keit des Einsatzes 
von Landeshaushaltsmitteln im sozialen Wohnungsbau 
als dringend erforclerlich, diese zu erwadenden Mehr
einnahmen im Rechriungsjahr 1952 für den sozialen Woh-

nungsbau bereitzustellen. In der gleichen Richtung be
wegen sich ein Beschluß des Haus h a 1 t s - und 
F in an z au s s c h u s s e s de s ß a y e r. S e n a t s vom 
25. Oktober 1951 und ein Antrag von K n o er in gen 
und Fraktion (SPD) vom 19. Oktober 1951 (Bei-
lage 1640). · 

A uflerdem können 'aus den Erträgen der W oh -
nun g s bau 1 o t t er i e 'im Wirtschaftsjahr 1951/52 etwa 
300 000 DM erwartet werden. 

Die für das Rechnungsjahr 1952 bereitzustellenden 
Landesmittel würden danach insgesamt 
30 + 0,3 = 30,3 Mill. DM 
betragen. 

··2. Für besondere Wohnungsbauten 

kommen voraussichtlich folgende Landesmittel in Be
tracht: 

a) Für J u g e n d w o h n heim e aus 
den voraussichtlichen Erträgnissen 
des Bayer. F u 1l b a 11 tot o s im 
Wirtschaftsjahr 1951/52, soweit sie 
nicht für Zwecke der FördenJng des. 
Sports und der Jügendpflege zweck-
gebunden sind . . . . . . . . . 2 Mill. DM 

b) für die S c h a ff u n g von Wo h -
nu1i'gen fi.ir Beamte und An
g e s t e 11 t e de s S t a a t e s (Staats-
bediensteten-Darlehen) . . . . . ? Mill. DM 

9 Mill. DM. 

Die alsbaldig·e Bereitstellung von öffentlichen Mitteln 
ist für die rechtzeitige Planung und Ausstellung von Be.
willigungshescl1eiden und damit für das rechtzeitige An
laufen der Bautätigkeit schon zu Beginn der Bausaison 
11l52 dringend erforderlich. Die ·vorläufig bereitzustellen
den Mittel sollen in erster Linie die Durchführung eines 
überwiegend wirtschaftspolitischen .Schwerpunkt- (Kern-) 
Programms des sozialen Wohnungsbaues ermöglichen.' 
Eine.Auszahlung der Mittel erfolgt erst ab 1. April 
1952 je nach dem Baufortschritt der einzelnen Bau
vorhaben. 


